
Checkliste Ankörung D 01/2020 1 

Checkliste für die Ankörung / Zuchtverwendung 

Für die Ankörung brauchen Sie: 

 DWZB-Nummer: Wenn der Hund nicht aus DWZRV-Zucht stammt (und damit bereits in das 
Deutsche Windhund-Zuchtbuch eingetragen ist), beantragen Sie die Übernahme in das 
Deutsche Windhundzuchtbuch oder dessen Register beim Zuchtbuchamt. 

 Hundepass: Den Hundepass beantragen Sie bei der DWZRV-Geschäftsstelle (dafür Kopie 
der Ahnentafel übersenden). 

 Körveranstaltung: An der Körveranstaltung kann Ihr Hund ab einem Alter von 15 Monaten 
teilnehmen. Die Termine für Körveranstaltungen finden Sie auf der DWZRV-Homepage unter 
„Ausschreibungen“. Die Anmeldung für die Körveranstaltung nehmen Sie am besten online 
vor. Bei der Körveranstaltung wird Ihr Hund einer Verhaltensbeurteilung und einer 
Formwertbeurteilung unterzogen. Zahnstand und Größe werden im Hundepass eingetragen. 

 Ausstellungsbericht: Für die Ankörung müssen Sie die Kopie eines Ausstellungs-berichts 
mit dem Formwert „Sehr Gut“ oder „Vorzüglich“ eines DWZRV-Zuchtrichters einreichen. 
Dieser Formwert darf nur in der Jugend-, Zwischen-, Gebrauchshunde-, Champion- oder 
Offene Klasse erworben worden sein. Der Bericht darf nicht vom selben DWZRV-Zuchtrichter 
stammen, der den Hund bei der Körveranstaltung beurteilt. Der Ausstellungsbericht kann 
auch erst nach der Körveranstaltung eingereicht werden. 

 DNA-Fingerprint: Für die Ankörung ist ein DNA-Fingerprint nach ISAG 2006 erforderlich. 
Dazu wird Ihrem Hund eine Probe der Mundschleimhaut entnommen und bei einem 
akkreditierten Labor untersucht. Diese Tupferprobe können Sie entweder bei Ihrem Tierarzt 
entnehmen und mit dem entsprechenden Formular einschicken lassen, oder aber durch 
einen DWZRV-Zuchtwart im Rahmen der Körveranstaltung. Bitte beachten: Bis zum 
Vorliegen des Ergebnisses können bis zu vier Wochen vergehen! Planen Sie diese Zeit mit 
ein. 

 S & L-Körung: Soll der Hund die Sonderkörung für Schönheit und Leistung erhalten, sind 
für die Ankörung die entsprechenden Nachweise einzureichen. 

Nach Einreichung der vollständigen Unterlagen beim Zuchtbuchamt wird die Ankörung des 
Hundes in seinem Hundepass eingetragen. Erst damit gilt er als angekört und zur Zucht 
zugelassen! 

Besondere Gesundheitsprüfungen  für Ihre Rasse entnehmen Sie bitte  der Seite des DWZRV 
unter Rassen-> "ihre Rasse" -> weitere Infos -> Checklisten Zucht -> Was brauche ich für die 
Ankörung (Zuchtzulassung) meines Hundes?

https://www.windhundverband.de/veranstaltungen/ausschreibungen/
https://www.windhundverband.de/der-verband/formulare/anmeldung-koerveranstaltung/
https://www.dwzrv.com/files/2018_03_14_dna_isag.pdf



